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Spielplätze kommen in die Jahre 

Aufgrund der alljährlichen Sicherheitsbegehung der kommu-
nalen Spielplätze musste die Holz- Spielkombination am Stadt-
teich Wittichenau gesperrt werden.
Eine Instandsetzung war aufgrund der Schädigungen im Holz 
nicht möglich.
Daher erfolgten ein Komplettabriss sowie eine Ersatzbeschaf-
fung an diesem Standort.
Mit der Fertigstellung des Kleinkindspielplatzes am Stadtteich im 
August stehen dann auch unseren jüngsten Einwohnern wieder 
passende Spielgeräte zur Verfügung.
Viel Spass und Freude bei der Nutzung.

Ihr Bürgermeister

Markus Posch
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Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
česćeni wobydlerjo, 
in seiner Sitzung am 08.07.2020 hat der Stadtrat der Stadt Wit-
tichenau mit überwiegender Mehrheit der Errichtung eines Mo-
bilfunkmastes in Maukendorf zugestimmt. Ziel des Beschlusses 
war, den Standort des Mobilfunkmastes so festzulegen, dass er 
auf kommunaler Fläche und mit einigem Abstand zur Wohnbe-
bauung in Maukendorf errichtet wird.
Dem ging ein längeres Gespräch mit Vertretern der Bürgerinitiative 
„Leben statt Sterben“ im Rathaus der Stadt Wittichenau sowie die Vor-
stellung der Sichtweisen des Vereins in der Stadtratssitzung voraus.

Landeseinheitliche Sirenensignale 
für den Freistaat Sachsen

Leitlinien „Warnung der Bevölkerung“
Mit Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern vom 
29. Juli 2003 wurden für den Freistaat Sachsen Iandeseinheitlich 
die drei Sirenensignale ,,Signalprobe“, „Feueralarm“ und „War-
nung vor einer Gefahr“ geregelt. Aufgrund der o.g. Leitlinien wird 
eine Erweiterung der Sirenensignale in  Sachsen um das Signal 
„Entwarnung“ erforderlich.
1. Für den Freistaat Sachsen werden daher folgende landesein-
    heitliche Sirenensignale festgelegt (siehe Merkblatt).
2. Das Signal „Feueralarm“ dient neben der Warnung der Bevöl-
    kerung insbesondere auch der Alarmierung der Einsatzkräfte.
3. Für Zwecke des Brand- und Katastrophenschutzes benutzte
    Sirenen und sonstige Alarmgeräte können mittwochs um 15.00 
    Uhr mit dem Signal „Signalprobe“ geprüft werden, sofern auf 
    diesen Tag nicht ein gesetzlicher Feiertag fällt.
Die bisherige Verfahrensweise, die Durchführung der Signalpro-
be am ersten Samstag jeden Monats um 12.00 Uhr, verliert ihre 
Gültigkeit. Ab 02. September 2020 erfolgt die Sirenensignalprobe 
an jedem Mittwoch um 15.00 Uhr, sofern auf diesen Tag kein ge-
setzlicher Feiertag fällt.
Hilbert Schultz
Gemeindewehrleiter
Wittichenau

Den Beschluss des Stadtrates wollen einige Einwohner von Maukendorf jedoch nicht hinnehmen, haben eine Bürgerinitiative 
„Strahlungsfreier Knappensee - kein Mobilfunkmast nach Maukendorf“ gegründet und mit diesem ein Bürgerbegehren bei der 
Stadt Wittichenau angezeigt. 
Den Stadträten dabei ob Ihrer Entscheidung Unkenntnis oder Ignoranz zu unterstellen, ist jedoch abwegig. Natürlich haben sich 
die Stadträte im Vorfeld mit der Problematik beschäftigt. Und wie immer im Leben, so hat auch in diesem Fall die Medaille zwei 
Seiten. Zum einen bringt die Beseitigung der bisherigen Funklöcher die Vorteile des Mobilfunks für viele Einwohner. Gleichzeitig 
mangelt es zu jeglichen Fakten der gesundheitsschädigenden Auswirkungen des Mobilfunks an den entsprechenden wissen-
schaftlichen Beweisen. 
Zwar hat man zwischen Klimaleugnern, Impfgegnern, Coronaverweigerern und „Reichsbürgern“ den Eindruck, für das eigene 
Weltbild reichen Behauptungen aus. Jedoch ist aus meiner Sicht immer eine Information an einer verlässlichen Quelle hilfreich, 
wobei für den Mobilfunk das Bundesamt für Strahlenschutz am geeignetsten erscheint. 
Gleichzeitig sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich das Bürgerbegehren nur gegen den Stadtratsbeschluss und damit gegen 
die Errichtung des Funkturmes auf dieser kommunalen Fläche richtet. Selbstverständlich steht es dem Funkturmbetreiber aber 
auch frei, sich bezüglich eines Funkmaststandortes auch an private Grundstückseigentümer zu wenden. In diesem Fall wäre 
die Möglichkeit der Einflussnahme durch die Stadtverwaltung jedoch ausgesprochen gering.
Insofern sollten bei allen nachvollziehbaren Ängsten nicht die Chancen übersehen werden, welche neue Technologien bieten.
Bleiben Sie gesund und bewahren Sie sich Ihren Humor!
Ihr Bürgermeister Markus Posch


	amtsblatt2015seite1
	amtsblatt2015seite2

